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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

Auf einem Grundstück im Ortsteil Götterswickerhamm der Stadt Voerde ist ein neues Wohnbaugebiet ge-

plant. Die Fläche wird im Westen und im Norden von der Bebauung entlang der Straße Oberer Hilding, im 

Osten von der Straße Unterer Hilding und reicht im Süden bis zum Haus Unterer Hilding 19.Zu diesem 

Zweck stellt die Gemeinde Voerde den Bebauungsplan Nr.47 „Götterswickerhamm“ auf. 

Im Rahmen eines schalltechnischen Fachbeitrages ist zu untersuchen, welche Immissionen auf den Gel-

tungsbereich einwirken und ob Festsetzungen zum Schallschutz erforderlich sind. Außerdem ist zu prüfen, 

welche Emissionen von der geplanten Nutzung ausgehen und in welchem Maß das zusätzliche Verkehrs-

aufkommen eine Veränderung der Verkehrsgeräusche auf den angrenzenden Verkehrswegen bewirkt. 

Die Abbildung 1 zeigt die Lage des Plangebietes in Voerde. Die rot markierte Fläche zeigt die Fläche des 

Geltungsbereiches. 

 

 

Abbildung 1: Lage des Planbereichs (Kartengrundlage: [11]) 

Die Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft mbH wurde von Herrn Rockhoff beauftragt, die schalltech-

nischen Auswirkungen zu quantifizieren und zu bewerten. Dabei sind die vom Plangebiet ausgehenden 

Geräuschemissionen ebenso zu berücksichtigen, wie von außen auf das Plangebiet einwirkende Immissi-

onen, wobei vorwiegend Verkehrsgeräusche maßgebend sind. 
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2 Grundlagen  

2.1 Lagebeschreibung 

Der Untersuchungsbereich befindet sich im Südwesten der Stadt Voerde, im Ortsteil Götterswickerhamm, 

zwischen den Straßen Oberer Hilding im Westen und Unterer Hilding im Osten. Im Süden befindet sich die 

Dammstraße sowie der Rhein und im Norden landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Die Wohngebäude in der Umgebung sind, bis auf wenige Ausnahmen, größtenteils zwei oder dreigeschos-

sig.  

2.2 Beschreibung der Planung 

Der Bebauungsplan Nr.47 “Götterswickerhamm“ schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Errichtung von Wohnnutzungen. 

Der heute dort vorhandene landwirtschaftliche Betrieb soll im Rahmen weiterer Planungen auf eine alter-

native Fläche nordöstlich des Wardenwegs verlagert werden. Für die Umnutzung der Fläche sehen die 

Planungen mehrere Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, betreutes Wohnen, sowie eine Tagespflege vor. 

Insgesamt sind maximal 5 Wohneinheiten in Einfamilienhäusern, in einem Mehrfamilienhaus maximal 8 

Wohneinheiten und für das betreute Wohnen maximal 10 Wohneinheiten vorgesehen. 

Die Abbildung 2 zeigt den städtebaulichen Entwurf in Götterswickerhamm mit dem Stand vom Oktober2023 

mit einer möglichen Gebäudeanordnung. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist wie bereits im Bestand auch künftig über die Straße 

Unterer Hilding vorgesehen. 

 

 
 E N T W U R F  
 
Stand 21.03.2024



Schalluntersuchung für den Bebauungsplan Nr. 47 „Götterswickerhamm“, 4. Änderung „Hofverlagerung“ in Voerde Seite  5 

  

 

Abbildung 2: Städtebaulicher Entwurf mit einer möglichen Gebäudeanordnung, Stand Oktober 2023 (Quelle: bms 

Stadtplanung GbR). 
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2.3 Vorgehensweise 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung für das Bebauungsplanverfahren sind fol-

gende Aspekte zu untersuchen: 

• Veränderung der Geräuschimmissionen außerhalb des Geltungsbereiches durch das zusätzliche 

Verkehrsaufkommen 

Aus schalltechnischer Sicht ist die Veränderung der Lärmbelastung der Anwohner an den Straßen 

im Untersuchungsbereich durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu ermitteln und zu bewer-

ten (sogenannte Fernwirkung). Dabei ist die Vorbelastung zu berücksichtigen. Es wird untersucht, 

inwieweit das erzeugte zusätzliche Verkehrsaufkommen zu einem spürbaren Anstieg der Immissi-

onen führt. Außerdem ist sicherzustellen, dass städtebauliche Missstände vermieden werden. Da-

bei sind aus städtebaulicher Sicht die Vorgaben der DIN 18005 [8] zu beachten. 

Maßgebende Geräuschquellen im Umfeld des Plangebietes sind die angrenzenden Abschnitte der 

Straßen Oberer Hilding, Unterer Hilding, die Mosterstege und die Dammstraße. Als Grundlage für 

das Verkehrsaufkommen auf den Straßen dient die verkehrstechnische Untersuchung [2] zum Vor-

haben. 

Die Berechnungen erfolgen mit den Verkehrsbelastungen für den Analysefall, den Prognose-Null-

fall und für einen Prognose-Planfall mit einer vollständigen Umsetzung des Vorhabens. Die Beur-

teilungspegel wurden nach den Verfahren der RLS-19 [10] für ausgewählte Immissionsorte an der 

Bestandsbebauung errechnet und nach den Vorgaben der DIN 18005 [8] und der geltenden Recht-

sprechung bewertet. 

• Für die relevanten technischen Anlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die zu 

erwartenden Geräuschimmissionen ermittelt. Dazu zählen vor allem die Betriebsgeräusche, die 

durch Parkgeräusche der Besucher und Beschäftigten des Seniorenzentrums entstehen sowie 

durch den Bring- und Holverkehr der Tagespflege hervorgerufen werden. Zudem wird das nördlich 

liegende Autohaus als Vorbelastung im Sinne der TA Lärm [14] berücksichtigt. Die Bewertung der 

Immissionen erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18005 [8] und der TA Lärm. 

Die Berechnungen erfolgen mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Version 9.0. 

Als Basis dient eine digitale Geländegrundlage mit den relevanten Geräuschquellen, Hindernissen und 

Gebäuden. Für den Aufbau des Berechnungsmodells wurden öffentlich zugängliche Daten aus dem Be-

stand der Geobasisdaten [11] des Landes und der Kommunen verwendet. Diese Daten wurden ergänzt 

durch die Erkenntnisse einer Ortsbesichtigung am 26.05.2023. 
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2.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

2.4.1 Grundsätzliches 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [12] verpflichtet, alle Beeinträchtigungen von Natur und 

Umwelt durch städtebauliche Planungen so gering wie möglich zu halten. Im Hinblick auf Geräusche exis-

tieren verschiedene Verordnungen zum BImSchG [12], in denen die Prüfung und Bewertung von Geräu-

schimmissionen geregelt ist. 

Grundsätzlich ist bereits im Planverfahren zu prüfen, ob die durch die vorgesehene Nutzung zu erwarten-

den Geräuschemissionen und -immissionen und die schon vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen in der 

Nachbarschaft aus immissionsschutzrechtlicher Sicht verträglich sind. 

Für die unterschiedlichen Geräuscharten sind verschiedene Rechenverfahren durch den Gesetzgeber vor-

geschrieben. Dabei berücksichtigt jedes Regelwerk die jeweiligen Eigenheiten und die Geräuschcharakte-

ristik der Schallquellen. 

Da für eine Realisierung des Vorhabens die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich ist, erfolgt die 

Bewertung der Geräuschimmissionen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nach den Grundsätzen 

der dort anzuwendenden Regelwerke. In diesem Verfahren ist vorrangig die DIN 18005 [8] anzuwenden. 

Die Berechnung der Schallbeiträge durch öffentlichen Straßenverkehr erfolgt durch die „Richtlinie für Lärm-

schutz an Straßen (RLS-19)“ [10]. Für technische Anlagen verweist die DIN 18005 [8] auf die 6. Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) [14]. 

In den Regelwerken sind Obergrenzen der Geräuschimmission festgelegt, die an einem der Nutzung ent-

sprechenden Schutzniveau ausgerichtet sind. Dieses Schutzniveau ergibt sich entweder aus vorliegenden 

Bebauungsplänen oder, falls diese nicht vorhanden sind, anhand der bestehenden Nutzung entsprechend 

§34 BauGB [1]. 

2.4.2 Verkehrsgeräusche von öffentlichen Verkehrswegen – Fernwirkung im Straßenverkehr über 

den Geltungsbereich hinaus nach DIN 18005 

Die Bewertung der Immissionen erfolgt nach den Grundsätzen der DIN 18005 [8], die Orientierungs-

werte für eine Obergrenze der wünschenswerten Geräuschbelastung insbesondere bei Neuplanungen 

definiert. Diese stellen jedoch keine absolute Obergrenze dar, sondern können im Rahmen der Abwägung 

auch überschritten werden1. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht2 festgestellt, dass DIN-Normen keine 

normativen Festlegungen gebietsbezogener Grenzwerte vornehmen können, da sie nicht im Wege demo-

kratisch legitimierter Rechtsetzung entstanden sind. Die DIN 18005 [8] kann allerdings im Rahmen einer 

gerechten Abwägung als Orientierungshilfe herangezogen werden. 

Für die Bewertung der Verkehrsgeräusche von den öffentlichen Verkehrswegen sind nach DIN 18005 [8] 

die in der Tabelle 1 dargestellten Orientierungswerte anzuwenden. 

  

 

1 Bischopink, Olaf (2021), „Der sachgerechte Bebauungsplan“, RdNr. 907 

2 BVerwG, Beschl. V. 18.12.1990 – 4 N 6.88  
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Tabelle 1: Orientierungswerte für Verkehrsgeräusche nach DIN 18005 [8] für die Gebietstypen 

Nutzung Orientierungswert [dB(A)] 

 Tag Nacht 

GE 65 55 

MK 63 53 

MI, MD, MU 60 50 

WA 55 45 

WR 50 40 

Kurgebiet/Klinik - - 

 

Da die DIN 18005 [8] auf Außenpegel abstellt, kann eine Überschreitung der Orientierungswerte an der 

lärmzugewandten Seite eines Gebäudes um 5 oder sogar 10 dB(A) das Ergebnis einer sachgerechten 

Abwägung sein, wenn sichergestellt werden kann, dass im Inneren der Gebäude durch die Anordnung der 

Räume und die Verwendung schallschützender Außenbauteile angemessener Lärmschutz gewährleistet 

wird 1. 

Bei der Bewertung kann außerdem darauf zurückgegriffen werden, dass der Gesetzgeber bei dem um 

5 dB(A) höheren Lärmniveau eines Mischgebietes Wohnnutzungen für grundsätzlich zulässig ansieht, 

während in Gewerbegebieten mit einem um 10 dB(A) höheren Schutzniveau eine Wohnnutzung nur in 

Ausnahmefällen zugelassen werden soll. 

Da im vorliegenden Fall eine Vorbelastung vorhanden ist, ist zu prüfen, ob städtebauliche Missstände auf-

treten können. Dieses ist zu erwarten, wenn der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche tagsüber 

70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreitet. In diesem Fall ist die Grenze der zumutbaren Lärmbelastung 

erreicht, ab der bei dauerhafter Einwirkung eine Gesundheitsgefährdung möglich ist. 

Bei Veränderungen der Verkehrslärmbelastung durch städtebauliche Planungen im weiteren Umfeld des 

Vorhabens ist die Vorbelastung und das Ausmaß der Veränderung zu berücksichtigen sowie die Vermei-

dung städtebaulicher Missstände zu gewährleisten. Bei der Veränderung der Geräuschbelastung ist dabei 

zu berücksichtigen, dass das menschliche Ohr in der Regel Veränderungen erst ab 2 bis 3 dB(A) wahr-

nimmt 1. Die 16. BImSchV [15], deren Anwendung bei Baumaßnahmen an Straßen zwingend erforderlich 

ist und der als Berechnungsvorschrift die RLS-19 [10] zugrunde liegt, bewertet bereits eine Veränderung 

ab 2,1 dB(A) (nach den Rundungsregeln 3 dB(A)) als wesentliche Änderung der Geräuschbelastung und 

als Kriterium für einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. 

Gemäß DIN 18005 [8] ist außerdem die Gesamtverkehrslärmsituation zu berücksichtigen, wobei im vorlie-

genden Fall außer den berücksichtigten Straßen kein weiterer Verkehrsweg relevante Geräuschbeiträge 

liefert. 

  

 

1 BVerwG, Urt. vom 22.03.2007, 4 CN 2.06 
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2.4.3 Geräusche technischer Anlagen 

Da im Rahmen des Bauantragsverfahrens von gewerblichen Nutzungen die TA Lärm [14] Anwendung fin-

det, sind deren Immissionsrichtwerte (IRW) zu berücksichtigen, die als Grenzwerte zu verstehen sind. 

Diese Prüfung ist bereits im Bauleitplanverfahren angezeigt, um Konflikte zu erkennen, die eine grundsätz-

liche Realisierbarkeit des Bebauungsplanes gefährden können. 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen nach TA Lärm [14] erfordert die Bildung von Beurteilungspegeln 

und den Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten. 

Der Beurteilungspegel Lr ist ein Maß für die am Immissionsort einwirkende, durchschnittliche Geräuschbe-

lastung im Beurteilungszeitraum (tagsüber 6 bis 22 Uhr, nachts die lauteste volle Stunde). Die Bildung der 

Beurteilungspegel geschieht mit folgenden Ansätzen: 

• Zeitliche Bewertung 

Die zeitliche Bewertung berücksichtigt die Einwirkdauer der einzelnen Geräusche im Bezugszeit-

raum (tagsüber 16 Stunden, nachts 1 Stunde) 

Die entsprechenden Bewertungen in dB sind in den Berechnungen im Anhang dargestellt. 

• Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT 

Für die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder mehrere Töne 

hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, ist nach TA Lärm [14] für den Zu-

schlag KT je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

Die erforderlichen Zuschläge sind aber, soweit erforderlich, bereits in den Emissionsansätzen be-

rücksichtigt. Ein gesonderter Zuschlag ist nicht erforderlich. 

• Zuschlag für Impulshaltigkeit KI 

Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist nach TA Lärm [14] 

für den Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

Die erforderlichen Zuschläge sind aber, soweit erforderlich, bereits in den Emissionsansätzen be-

rücksichtigt. Ein gesonderter Zuschlag ist nicht erforderlich. 

• Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

Für folgende Zeiten ist in Wohngebieten (WA, WR) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die 

erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag in Höhe von 6 dB zu berücksichtigen: 

1. an Werktagen    06.00 - 07.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen   06.00 - 09.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr 

Die Anwendung der Zuschläge erfolgt automatisiert durch das Programmsystem in Abhängigkeit 

vom Schutzniveau eines Immissionsortes. 

Tabelle 2 zeigt die Richtwerte für die Bewertung der Geräuschimmissionen aus den gewerblichen Nutzun-

gen nach TA Lärm [14]. 
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Tabelle 2: Richtwerte für die Obergrenzen der Geräuschimmission nach TA Lärm [14] für die Gebietstypen 

Nutzung Richtwert [dB(A)] 

 Tag Nacht 

GI 70 70 

GE 65 50 

MU 63 45 

MK, MI, MD 60 45 

WA 55 40 

WR 50 35 

Kurgebiet/Klinik 45 35 

 

Nach TA Lärm [14] ist außerdem nachzuweisen, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissi-

onsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) über-

schreiten („Spitzenpegelkriterium“). 

Nach den Vorgaben der TA Lärm ist für jeden Immissionsort die Gesamtbelastung aus allen technischen 

Geräuschquellen zu ermitteln. Auf eine detaillierte Prüfung weiterer technischer Geräuschquellen im Sinne 

der TA Lärm kann verzichtet werden, wenn die Immissionsrichtwerte durch die untersuchte Nutzung um 

mindestens 6 dB(A) unterschritten werden. 

 

2.5 Immissionsorte 

2.5.1 Schutzniveau 

In den Regelwerken sind Obergrenzen der Geräuschimmission festgelegt, die an einem der Nutzung ent-

sprechenden Schutzniveau ausgerichtet sind. Dieses Schutzniveau ergibt sich aus vorliegenden Bebau-

ungsplänen oder, falls diese nicht vorhanden sind, anhand der bestehenden Nutzung entsprechend 

§34 BauGB [1]. 

Im vorliegenden Fall gibt es rechtskräftige Bebauungspläne im weiteren Umfeld der Straßen Oberer Hilding 

und Unterer Hilding, Mosterstege und Dammstraße. Die Abbildung 3 zeigt eine Übersicht der rechtskräfti-

gen Bebauungspläne im Umfeld des Vorhabens. Die Gebietsbestimmung der schutzwürdigen Nutzungen 

für die Bereiche, für die kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, wurde nach §34 BauGB [1] vorgenom-

men. 
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Abbildung 3: Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne im Umfeld des geplanten Geltungsbereiches (Quelle: 

https://bplan.geoportal.ruhr/) 

Die bestehenden Gebäude im Untersuchungsgebiet erhalten die Einstufung eines Dorfgebiets (MD). Die 

Wohnnutzungen im Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes Nr.47 „Götterswickerhamm“ 

erhalten ebenfalls die Einstufung eines Dorfgebiets (MD). 

Für die einzelnen Berechnungen wurden unterschiedliche Immissionsorte an ausgewählten Gebäuden ge-

wählt, die für die jeweilige Berechnung eine repräsentative Aussage über die Lärmbelastung zulassen (vgl. 

Ziffer 2.5.2 und 2.5.3). 
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2.5.2 Verkehrsgeräusche - Fernwirkung im Straßenverkehr über den Geltungsbereich hinaus 

Für die Bewertung der Fernwirkung im Untersuchungsraum wurden mehrere repräsentative Immissionsorte 

gewählt, an denen aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens im Prognose-Planfall eine wahrnehm-

bare Änderung der Geräuschbelastung am ehesten zu erwarten ist. 

Die Abbildung 4 zeigt eine Darstellung des Berechnungsmodells für den Prognose-Planfall mit den rele-

vanten Verkehrswegen, Gebäuden und Immissionsorten für die Berechnung nach DIN 18005 [8]. Es wur-

den die Straßen Oberer Hilding, Unterer Hilding, Mosterstege und Dammstraße modelliert (rote Linien).  

Es wurden Immissionsorte an insgesamt 9 Gebäuden modelliert, die repräsentativ sind für die Lärmbelas-

tung an den Straßen. In der Abbildung 4 sind die untersuchten Immissionsorte als gelbe Punkte markiert. 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Berechnungsmodell nach DIN 18005 [8] im Prognose-Planfall 

 
 E N T W U R F  
 
Stand 21.03.2024



Schalluntersuchung für den Bebauungsplan Nr. 47 „Götterswickerhamm“, 4. Änderung „Hofverlagerung“ in Voerde Seite  13 

  

2.5.3 Geräuscheinwirkungen von technischen Anlagen 

Die Berechnung der Beurteilungspegel im Untersuchungsraum erfolgte an mehreren repräsentativen Im-

missionsorten im Umfeld des Vorhabens in der Nähe zu den technischen Anlagen, z.B. den Parkplätzen 

und den Zu- und Ausfahrten und dem Hol- und Bringverkehr der Tagespflege. 

Die Abbildung 5 zeigt das Berechnungsmodell für den Prognose-Planfall am Werktag mit den relevanten 

Geräuschquellen, Gebäuden und Immissionsorten für die Berechnung nach TA Lärm [14]. Als Geräusch-

quellen wurde die Zu- und Ausfahrt der Parkplätze, die Parkplätze des Pflegedienstes und der Tagespflege 

modelliert. Außerdem wurde als Vorbelastung eine Flächenschallquelle für das Autohaus berücksichtigt. 

Es wurden Immissionsorte an insgesamt 11 Gebäuden modelliert, die repräsentativ sind für die Lärmbe-

lastung. In der Abbildung 5 sind die untersuchten Immissionsorte als gelb-schwarze Punkte markiert. 

 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem Berechnungsmodell nach TA Lärm [14] 
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3 Verkehrsaufkommen des Straßenverkehrs 

Die Angaben zum Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Untersuchungsbereich wurden der begleiten-

den „Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplan Nr. 47 „Götterswickerhamm“, 4 Änderung „Hofverla-

gerung“ in Voerde [2] übernommen. 

Die Abbildung 6 zeigt die Verkehrsbelastungen im öffentlichen Straßennetz für den Analysefall. In der Ta-

belle 3 sind die dazugehörigen schalltechnischen Kennwerte nach RLS-19 [10] aufgeführt. 

Die Abbildung 7 zeigt die Verkehrsbelastungen im öffentlichen Straßennetz für den Prognose-Nullfall. In 

der Tabelle 4 sind die dazugehörigen schalltechnischen Kennwerte nach RLS-19 [10] aufgeführt. 

Die Abbildung 8 zeigt die Verkehrsbelastungen im Prognose-Planfall mit Realisierung des Vorhabens. In 

der Tabelle 5 sind die dazugehörigen schalltechnischen Kennwerte nach RLS-19 [10] aufgeführt. 
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Abbildung 6: DTV im Analysefall in Kfz/24h 

Tabelle 3: schalltechnische Kennwerte für den Analysefall 

Analysefall 

Straßenabschnitt  

 Tag 6 – 22 Uhr Nacht 22 – 6 Uhr 

DTV M Lkw1 Lkw2 Krad M Lkw1 Lkw2 Krad 

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h 

Dammstraße (L4) 1 2.200 128 2 1 3 20 0 0 1 

Dammstraße (L4) 2 2.200 128 2 1 4 20 0 0 1 

Unterer Hilding 1 200 12 1 0 0 2 0 0 0 

Unterer Hilding 2 200 12 1 0 0 2 0 0 0 

Unterer Hilding 3 100 6 1 0 0 1 0 0 0 

Unterer Hilding 4 100 6 1 0 0 1 0 0 0 

Mosterstege 2 100 6 1 0 0 1 0 0 0 

Rheinpromenade 3 600 34 1 0 2 7 0 0 0 

Zufahrt Bauernhof 4 100 6 1 0 0 1 0 0 0 
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Abbildung 7: DTV im Prognose-Nullfall in Kfz/24h 

Tabelle 4: schalltechnische Kennwerte für den Prognose-Nullfall 

Prognose-Nullfall 

Straßenabschnitt  

 Tag 6 – 22 Uhr Nacht 22 – 6 Uhr 

DTV M Lkw1 Lkw2 Krad M Lkw1 Lkw2 Krad 

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h 

Dammstraße (L4) 1 2.200 128 2 1 3 20 0 0 1 

Dammstraße (L4) 2 2.300 133 2 1 4 21 0 0 1 

Unterer Hilding 1 300 17 1 0 0 3 0 0 0 

Unterer Hilding 2 200 12 1 0 0 2 0 0 0 

Unterer Hilding 3 100 6 1 0 0 1 0 0 0 

Unterer Hilding 4 100 6 1 0 0 1 0 0 0 

Mosterstege 2 100 6 1 0 0 1 0 0 0 

Rheinpromenade 3 600 34 1 0 2 7 0 0 0 

Zufahrt Bauernhof 4 100 6 1 0 0 1 0 0 0 
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Abbildung 8: DTV im Prognose-Planfall in Kfz/24h 

Tabelle 5: schalltechnische Kennwerte für den Prognose-Planfall 

Prognose-Planfall 

Straßenabschnitt  

 Tag 6 – 22 Uhr Nacht 22 – 6 Uhr 

DTV M Lkw1 Lkw2 Krad M Lkw1 Lkw2 Krad 

Kfz/2

4h 
Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h Kfz/h 

Dammstraße (L4) 1 2.200 128 2 1 3 20 0 0 1 

Dammstraße (L4) 2 2.300 133 2 1 4 21 0 0 1 

Unterer Hilding 1 300 17 1 0 0 3 0 0 0 

Unterer Hilding 2 300 17 1 0 0 3 0 0 0 

Unterer Hilding 3 200 12 1 0 0 2 0 0 0 

Unterer Hilding 4 200 11 1 0 0 2 0 0 0 

Mosterstege 2 100 6 1 0 0 1 0 0 0 

Rheinpromenade 3 600 34 1 0 2 7 0 0 0 

Zufahrt Plangebiet 4 100 6 1 0 0 3 0 0 0 
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4 Schalltechnische Berechnungen 

4.1 Verkehrsgeräusche von öffentlichen Verkehrswegen - Straßenverkehr 

Im Rahmen des Berechnungsverfahrens nach RLS-19 [10] ergeben sich die Geräuschemissionen des 

Straßenverkehrs im Wesentlichen aus der Verkehrsstärke und dem Schwerverkehrsanteil, ergänzt um ein-

zelne Korrekturfaktoren für die zulässige Geschwindigkeit, die Straßenoberfläche und die Längsneigung. 

Das Berechnungsverfahren basiert auf dem unter Ziffer 3 dargestellten durchschnittlichen täglichen Ver-

kehrsaufkommen (DTV) über alle Tage des Jahres. Dieses ist für den Tages- und Nachtzeitraum in eine 

mittlere stündliche Belastung umzurechnen. Die Geräuschemission von einem Straßenabschnitt 𝐿𝑊´ er-

rechnet sich aus den Schallleistungspegeln aller Fahrzeuggruppen auf diesem Straßenabschnitt in Abhän-

gigkeit von der Geschwindigkeit 𝐿𝑊,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺) und der mittleren stündlichen Verkehrsstärke M nach der 

Formel 

𝐿𝑊´ = 10 log[𝑀] + 10 log [
100− 𝑝1−𝑝2

100
∙

100,1∙𝐿𝑊,𝑃𝐾𝑊(𝑣𝑃𝐾𝑊)

𝑣𝑃𝐾𝑊
+

𝑝1

100
∙

10
0,1∙𝐿𝑊,𝐿𝑘𝑤1(𝑣𝐿𝑘𝑤1)

𝑣𝐿𝑘𝑤1
+

𝑝2

100
∙

10
0,1∙𝐿𝑊,𝐿𝑘𝑤2(𝑣𝐿𝑘𝑤2)

𝑣𝐿𝑘𝑤2
] − 30 

in dB(A) 

 

mit M = mittlere stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h und p1 bzw. 2 = Anteil der Fahrzeuggruppe Lkw1 bzw. 

Lkw2 in %. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels einer Fahrzeuggruppe errechnet sich aus dem Grundwert des 

Schallleistungspegels eines Fahrzeuges 𝐿𝑊0,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺) zuzüglich Korrekturwerten für den Straßendeck-

schichttyp 𝐷𝑆𝐷,𝑆𝐷𝑇,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺), die Längsneigung 𝐷𝐿𝑁,𝐹𝑧𝐺(𝑔, 𝑣𝐹𝑧𝐺), den Knotenpunkttyp 𝐷𝐾,𝐾𝑇(𝑥) und dem Zu-

schlag für die Mehrfachreflexion 𝐷𝑟𝑒𝑓𝑙(𝑤, ℎ𝐵𝑒𝑏) nach der Formel 

𝐿𝑊,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺) = 𝐿𝑊0,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺) + 𝐷𝑆𝐷,𝑆𝐷𝑇,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺) + 𝐷𝐿𝑁,𝐹𝑧𝐺(𝑔, 𝑣𝐹𝑧𝐺) + 𝐷𝐾,𝐾𝑇(𝑥) + 𝐷𝑟𝑒𝑓𝑙(𝑤, ℎ𝐵𝑒𝑏) in dB(A) 

 

Für die Parameter MT, MN (mittlere stündliche Verkehrsstärke) sowie PT und PN der Fahrzeuggruppen Lkw1 

und Lkw2 wurde für den Analysefall auf die projektspezifischen Verkehrsdaten zurückgegriffen (vgl. Tabelle 

3). Für die Kennwerte im Prognose-Nullfall wurden die Parameter aus der Tabelle 4 verwendet, für den 

Prognose-Planfall die Parameter aus der Tabelle 5. 

Entsprechend den Vorgaben des Rechenverfahrens ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den ein-

zelnen Abschnitten zu berücksichtigen unabhängig von den real gefahrenen Geschwindigkeiten. Die zu-

lässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf dem Oberen Hilding, Unteren Hilding und der Mosterstege 

30 km/h, da sich diese in einer Tempo 30 Zone befinden. Auf der Dammstraße und dem Unteren Hilding, 

ab der Hausnummer 41 in nördliche Richtung beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den rele-

vanten Abschnitten innerhalb der geschlossenen Ortslage 50 km/h. 

Für die Straßenoberfläche wird auf der Dammstraße Asphaltbeton ≤ AC11 angesetzt, wodurch der Para-

meter 𝐷𝑆𝐷,𝑆𝐷𝑇,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺) für diese Abschnitte und eine Geschwindigkeit kleiner 60 km/h einen Wert von -

2,7 dB(A) für Pkw und -1,9 dB(A) für Lkw beträgt. Für die restlichen Straßenoberfläche wird nichtgeriffelter 

Gussasphalt angesetzt, wodurch der Parameter 𝐷𝑆𝐷,𝑆𝐷𝑇,𝐹𝑧𝐺(𝑣𝐹𝑧𝐺) für diese Abschnitte einen Wert von 

0,0 dB(A) für Pkw und 0,0 dB(A) für Lkw beträgt.  
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Die Auswertung der Längsneigungen und die Wahl des entsprechenden Wertes für den Parameter 

𝐷𝐿𝑁,𝐹𝑧𝐺(𝑔, ℎ𝐵𝑒𝑏) erfolgt durch das Programmsystem automatisch auf der Basis des dreidimensionalen Ge-

ländemodells. 

Alle untersuchten Knotenpunkte sind Vorfahrt geregelt. Daher ist der Parameter 𝐷𝐾,𝐾𝑇(𝑥) nicht relevant. 

Für Mehrfachreflexionen zwischen Gebäudefassaden ist ein Zuschlag zu berücksichtigen. Die Berechnung 

des Parameters 𝐷𝑟𝑒𝑓𝑙(ℎ𝐵𝑒𝑏 , 𝑤) erfolgt durch das Programmsystem automatisch auf der Basis des dreidi-

mensionalen Geländemodells. 

Die Berechnung der Emissionspegel nach RLS-19 [10] ist detailliert in Anlage 1 (Analysefall), Anlage 2 

(Prognose-Nullfall) und Anlage 3 (Prognose-Planfall) dargestellt. 

4.2 Geräuschemissionen von technischen Anlagen 

Die Emissionsansätze sind in den Anlagen 11 und 12 tabellarisch dargestellt. 

4.2.1 Grundlagen 

Wesentliche Schallquelle des geplanten Vorhabens am Unteren Hilding ist die Nutzung der geplanten Stell-

platzanlagen durch Beschäftigte, Besucher und Bring-Holverkehr des Pflegedienstes bzw. der Tagespflege 

und des betreuten Wohnens. 

Die Schallemission ergibt sich im Wesentlichen aus der Anzahl der Fahrbewegungen je Stunde. Die Pkw-

Fahrbewegungen entstehen durch Einwohner, Besucher- und Beschäftigtenverkehr des Planvorhabens. 

Das Verkehrsaufkommen stammt aus der Verkehrsuntersuchung [3]. 

Zusätzlich zu den Pkw-Fahrbewegungen wird im Tageszeitraum zwischen 6 bis 22 Uhr, für jede Stunde 

eine Lkw-Fahrbewegung angesetzt. Zudem wird an einer Stunde des Tages ein Ladevorgang angenom-

men. 
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4.2.2 Parkplatzgeräusche 

Die Berechnung der Schallemissionen der geplanten Parkplätze erfolgt nach dem zusammengefassten 

Verfahren der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [2]. Es sind insgesamt 27 Parkplätze für die gewerbliche 

Nutzung geplant. Die restlichen Stellplätze sind den Wohnnutzungen zuzuschreiben und bleiben daher 

unberücksichtigt  

Für die Fahrbahnoberfläche der Parkplätze wurde eine gepflasterte Oberfläche angesetzt. 

Bei der Parkplatzart handelt es sich im Sinne des Berechnungsverfahrens um Parkplätze für Besucher und 

Mitarbeiter. Für die Fahrgeräusche der Pkw wird der Zuschlag KStrO gemäß der Bayerischen Parkplatzlärm-

studie mit 0,5 dB(A) angesetzt. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

mit: LW0 [dB(A)]   Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde auf 

einem P+R-Parkplatz 

 KPA [dB(A)]   Zuschlag für die Parkplatzart 

KI [dB(A)]   Zuschlag für die Impulshaltigkeit (Taktmaximalpegelverfahren) 

KD [dB(A)]   Zuschlag für den Durchfahr- und Parksuchverkehr *1 

KStrO [dB(A)]   Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche 

B [-]   Bezugsgröße (hier: Stellplatzanzahl (Stpl.)) 

N [Pkw-Bew./(Stpl. x h)] Bewegungshäufigkeit 

*1 KD = 2,5 log(f B - 9) 

Die Schallleistung der geplanten Parkplätze errechnet sich mit 

 LW0 = 63  dB(A) für Pkw 

 KPA = 0  dB(A) für Mitarbeiter & Besucher-Parkplätze 

 KI = 4  dB(A) für Mitarbeiter & Besucher-Parkplätze 

KD = 3,14  dB(A) für f = 1,0 und B = 27 

 KStrO = 0,5  dB(A) für gepflasterte Oberflächen 

 B = 27  Stellplätze 

 N = siehe Tabelle 5 (Zufahrt Plangebiet) 

Die Quellhöhe von Pkw beträgt 0,5 m über Grund. 

Kurzfristige Schallereignisse im Sinne des Maximalpegelkriteriums sind durch das Türenschlagen zu er-

warten. Dafür wird ein Schallleistungspegel von 99,5 dB(A) für das Schließen des Kofferraums bzw. 

97,5 dB(A) für die Seitentür in Ansatz gebracht. Der Emissionsansatz und die tageszeitliche Verteilung sind 

in den Anlagen 11 und 12 tabellarisch dargestellt. 

 

  

 
 E N T W U R F  
 
Stand 21.03.2024



Schalluntersuchung für den Bebauungsplan Nr. 47 „Götterswickerhamm“, 4. Änderung „Hofverlagerung“ in Voerde Seite  21 

  

4.2.3 Geräusche durch Güterverkehr 

Insbesondere für den Pflegedienst und eventuell auch das betreute Wohnen sind Anlieferungsvorgänge 

mit Fahrzeugen zu erwarten, die mit mehr als 3,5 t Gesamtgewicht gemäß StVZO dem Schwerverkehr 

zuzurechnen sind. Dazu zählen beispielsweise die Versorgung einer Küche oder Anlieferung und Abholung 

eines Wäschedienstes. In jedem Fall handelt es sich um Einzelereignisse. 

Zur Berücksichtigung dieser Einzelereignisse wurden Linienschallquellen mit einer Schallleistung von 

63 dB(A)/m modelliert. Für Rangierbewegungen rückwärts wird die Schallleistung auf 68 dB(A)/m erhöht, 

um den Rückfahrwarner zu berücksichtigen. 

Die Ereignishäufigkeit wurde nach Tabelle 5 (Zufahrt Plangebiet) angesetzt. 

Für Ladevorgänge wurde eine Punktschallquelle mit einer Schallleistung von 90 dB(A) modelliert. Es wird 

mit einer Ereignishäufigkeit von einmal täglich gerechnet.  

4.2.4 Geräusche durch haustechnische Anlagen 

Erfahrungsgemäß sind insbesondere bei größeren Objekten wie dem betreuten Wohnen haustechnische 

Anlagen für Klimatisierung und Lüftung erforderlich. Zum Zeitpunkt des Bebauungsplanverfahrens liegen 

aber keine detaillierten Informationen über die Position, die Anzahl und die Geräteeigenschaften vor. 

Erfahrungsgemäß können mögliche schalltechnische Konflikte durch diese Anlagen durch architektoni-

sche, gerätetechnische oder betriebliche Maßnahmen gelöst werden. 

Daher kann eine detaillierte Berücksichtigung im Rahmen des nachgeordneten Bauantragsverfahrens er-

folgen, wenn die technischen Details der Geräte feststehen. 

4.2.5 Vorbelastung durch das Autohaus im Sinne der TA Lärm 

Das nördlich des Geltungsbereichs gelegene Autohaus ist als Geräuschquelle im Sinne der TA Lärm als 

Vorbelastung zu berücksichtigen. Dabei sind Betriebsgeräusche überwiegend von Fahrbewegungen auf 

dem Betriebsgelände und von Wartungs- und Reparaturvorgängen aus der Werkstatt zu erwarten.  

Detaillierte Informationen über das betriebsbezogene Verkehrsaufkommen lagen nicht vor. Daher wurde 

ein pragmatischer Ansatz gewählt, um mögliche Betriebsgeräusche zu berücksichtigen. Es wurde eine 

Flächenschallquelle mit einer Schallleistung von 60 dB(A)/m² modelliert. Dieser Ansatz entspricht dem Vor-

schlag der DIN 18005 für GE-Gebiete. Als Einwirkzeit wurde der gesamte Tageszeitraum von 6 bis 22 Uhr 

berücksichtigt. Mit einer Gesamtfläche von ca. 4.000 m² errechnet sich somit eine Gesamtschallleistung 

von ca. 96 dB(A). Die Quellhöhe wurde analog zu Fahrbewegungen von Kfz mit 0,5 m über Grund ange-

setzt. 

Zur Berücksichtigung von Pegelspitzen wurde eine Schallleistung von 99,5 dB(A) für das Schließen eines 

Kofferraums in Ansatz gebracht. 

Mit diesem Ansatz kann eine deutliche Überschätzung der realistisch zu erwartenden Betriebsgeräusche 

unterstellt werden, weil Autohäuser in der Regel nur vereinzelte Lkw-Fahrten und keinen ausgedehnten 

geräuschintensiven Maschineneinsatz aufweisen, wie beispielsweise Produktionsbetriebe. 
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4.3 Berechnung der Geräuschimmissionen  

Im Rahmen von Einzelpunktberechnungen werden für beispielhafte Gebäude die Beurteilungspegel für die 

Bereiche 

• Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen 

• Betriebsgeräusche vom Vorhaben und Vorbelastungen durch vorhandenes Gewerbe (Autohaus) 

errechnet. Die Berechnungen der Betriebsgeräusche werden für den Werktag durchgeführt. 

Um die Wirkung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens bewerten zu können, wurden die Berechnungen 

sowohl für den Analysefall, den Prognose-Nullfall, als auch für den Prognose-Planfall (unter Berücksichti-

gung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben) durchgeführt. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte an mehreren repräsentativen Immissionsorten, an denen 

aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens im Prognose-Planfall eine wesentliche Änderung der Ge-

räuschbelastung am ehesten zu erwarten ist. Für die Berechnungen nach TA Lärm [14] wurden Gebäude 

an den geplanten Baugrenzen modelliert, womit die geringste Entfernung zu den Schallquellen verbunden 

ist. 

Die Ermittlung der zu erwartenden Schallimmissionen an den einzelnen Immissionsorten im Plangebiet 

und im Umfeld erfolgte mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Version 9.0, unter Anwendung von Ausbrei-

tungsrechnungen nach RLS-19 [10] für die Bewertung der Verkehrsgeräusche nach DIN 18005 [8] und 

nach DIN ISO 9613 [9] für die Bewertung nach TA Lärm [10]. Als Basis diente ein digitales dreidimensio-

nales Geländemodell mit den relevanten Geräuschquellen, Hindernissen und Gebäuden. Für den Aufbau 

dieses Berechnungsmodells wurden öffentlich zugängliche Daten aus dem Bestand der Geobasisda-

ten [11] des Landes und der Kommunen verwendet. 

 

4.4 Berechnungsergebnisse 

4.4.1 Verkehrsgeräusche - Fernwirkung im Straßenverkehr außerhalb des Geltungsbereichs 

Die Berechnungsergebnisse sind in den Anlagen 4 und 5 tabellarisch und in den Anlagen 6, 7 und 8 in 

Lageplänen dargestellt. 

Die Anlage 4 zeigt die Veränderung vom Analysefall zum Prognose-Nullfall. Die Anlage 5 zeigt die Verän-

derung vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall mit vollständiger Umsetzung der geplanten Nutzung. 

Die Spalten 8 und 9 zeigen die Beurteilungspegel nach RLS-19 [10] für Tag und Nacht im Analysefall. Die 

Spalten 10 und 11 zeigen die entsprechenden Werte für den Prognose-Planfall. Die Spalten 12 und 13 

zeigen die Differenz. 

Die Anlage 6 zeigt die Beurteilungspegel im Verlauf der relevanten Verkehrswege im Untersuchungsbe-

reich im Analysefall. Die Anlage 7 zeigt die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der zu erwartenden 

Verkehrsprognose. Die Anlage 8 zeigt die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung des zusätzlichen Ver-

kehrsaufkommens durch das Vorhaben im Prognose-Planfall.  

Es zeigt sich: 

• Bereits im Analysefall sind die Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 [8] im Verlauf der Damm-

straße zu beiden Seiten im Tages- und im Nachtzeitraum überschritten. Am Haus Damm-

straße 49a (Immissionsort 7-V) wurden die höchsten Beurteilungspegel mit bis zu 64/56 dB(A) 
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tags/nachts errechnet. Damit ist der Orientierungswert von 60/50 dB(A) für MD-Gebiete deutlich 

überschritten.  

• Abseits der Dammstraße liegt die Lärmbelastung im Tages- und im Nachtzeitraum weit unter dem 

Niveau des Orientierungswertes für MD-Gebiete von 60/50 dB(A).  

• Durch die allgemeine Verkehrszunahme im Prognose-Nullfall ist eine Zunahme der Beurteilungs-

pegel im Untersuchungsbereich um bis zu 0,9 dB(A) im Tageszeitraum und 1,3 dB(A) im Nacht-

zeitraum im Verlauf des Unteren Hilding zu erwarten. Die höchsten Beurteilungspegel mit maximal 

64/56 dB(A) werden wiederum an dem Haus Dammstraße 49a (IO 7-V) errechnet, wobei hier prak-

tisch keine Veränderung der Lärmbelastung zu erwarten ist.   

• Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Prognose-Planfall ist eine Zunahme der Beurtei-

lungspegel um bis zu 1,7 dB(A) im Tageszeitraum und bis zu 2,8 dB(A) im Nachtzeitraum zu er-

warten. Die höchsten Beurteilungspegel werden wiederum an dem Haus Dammstraße 49a (IO V-

7) mit 64/56 dB(A) tags/nachts errechnet.  

• Die größte Zunahme der Beurteilungspegel im Tageszeitraum wurde an der Straße Unterer Hil-

ding 30 (IO 1-V) mit 1,7 dB(A) auf 48 dB(A) errechnet. Der Orientierungswert von 60 dB(A) für MD-

Gebiete wird mit 12 dB(A) unterschritten. Die größte Zunahme im Nachtzeitraum ist ebenfalls an 

der Straße Unterer Hilding 30 (IO 1-V) mit 2,8 dB(A) auf 40 dB(A) zu erwarten. Der Orientierungs-

wert wird um 10 dB(A) überschritten. 

4.4.2 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen – Beurteilungspegel im Geltungs-

bereich  

Die Anlagen 9 und 10 zeigen die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche innerhalb des Geltungsbe-

reichs in einer Höhe von 4 m über Grund. Dabei sind die Baukörper berücksichtigt. Im Verlauf des Unterer 

Hilding sind Beurteilungspegel von 50 bis 55 dB(A) zu erwarten.  

Für die Bewertung des Außenwohnbereiches können die Darstellungen in Anlange 9 und 10 ebenfalls 

herangezogen werden, da die Berechnung in 4 m Höhe aufgrund der geringeren Bodendämpfung etwas 

höhere Werte liefert als in einer Höhe von 2 m über Grund (in dem Bereich, in dem sich Menschen im 

Freien aufhalten). Die Grenze von 62 dB(A), die die Rechtsprechung für eine angemessene Nutzung von 

Außenwohnbereichen definiert hat, ist somit im Geltungsbereich und im Untersuchungsbereich insgesamt 

deutlich unterschritten.  

Am Immissionsort 9-V, beispielhaft für die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich, werden die Orientie-

rungswerte von 60/50 dB(A) im Tages- bzw. Nachtzeitraum um min. 8 dB(A) unterschritten.  

Im Nachtzeitraum liegen die Beurteilungspegel deutlich unter 45 dB(A). 

4.4.3 Geräuschimmissionen von technischen Anlagen unter Berücksichtigung der Vorbelastung  

Die Ergebnisse der Berechnungen am Werktag sind in den Anlagen 13 bis 15 tabellarisch und in der An-

lage 16 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 13 zeigt die Beurteilungspegel bei einer Bewertung nach 

TA Lärm [14]. Die Anlage 14 zeigt die Teilpegel der einzelnen Schallquellen nach dem höchsten Beitrag 

im Tageszeitraum absteigend sortiert für ausgewählte Immissionsorte. Die Anlage 15 zeigt die mittlere 

Ausbreitungsberechnung der einzelnen Schallquellen für die gleichen ausgewählten Immissionsorte. Die 

Anlage 16 zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 13 am Werktag. 
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Es zeigt sich, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [14] für MD-Nutzungen von 60/45 dB(A) 

tags/nachts an den untersuchten Immissionsorten innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs im Ta-

ges- und Nachtzeitraum eingehalten werden können.  

Lediglich einzelne Überschreitungen sind im Plangebiet im Nachtzeitraum im Nahbereich der Stellplatzan-

lagen des betreuten Wohnens und der Tagespflege durch Spitzenpegel möglich. Diese Überschreitungen 

können durch Türen- oder Kofferraumschlagen ausgelöst werden. Da diese Stellplätze aber der jeweiligen 

Nutzung, betreutes Wohnen oder der Tagespflege zugeordnet sind und die Spitzenpegel von der eigenen 

Nutzung herrühren ist diese Überschreitung unproblematisch.  

 

4.5 Bewertung der Ergebnisse 

4.5.1 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen – Fernwirkung im Straßenverkehr 

außerhalb des Geltungsbereichs 

Das menschliche Gehör nimmt Veränderungen der Schalldruckpegel ab etwa 2 bis 3 dB(A) als Verände-

rung wahr.  

Nördlich des Geltungsbereichs im Verlauf des Unterer Hilding liegt die Veränderung der Verkehrsgeräu-

sche mit 1,7/2,8 dB(A) tags/nachts im Bereich der Wahrnehmbarkeit. Allerdings liegen die Beurteilungspe-

gel insgesamt deutlich unter dem Orientierungswert für MD-Gebiete von 60/50 dB(A). Mit 48/40 dB(A) lie-

gen sie sogar auf dem Niveau von WR-Gebieten. 

Südlich der Mosterstege und im Verlauf der Dammstraße ist eine Veränderung der Lärmbelastung rechne-

risch kaum nachweisbar und auch nicht wahrnehmbar. 

Die Beurteilungspegel liegen bei allen Immissionsorten unter der Grenze der potenziellen Gesundheitsge-

fährdung von 70/60 dB(A) tags/nachts. Städtebauliche Missstände sind somit nicht zu erwarten. 

4.5.2 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen – Beurteilungspegel im Geltungs-

bereich 

Die Lärmbelastung liegt im Geltungsbereich überwiegend in einer Größenordnung, wie sie für Reine Wohn-

gebiete angemessen ist.  

4.5.3 Geräuschimmissionen von technischen Anlagen innerhalb des Plangebietes  

Von den Betriebsgeräuschen der technischen Anlagen des Planvorhabens sind im Tages- und Nachtzeit-

raum keine Konflikte im Sinne der TA Lärm [14] zu erwarten. 

Es treten im Einzelfall im Umfeld des Parkplatzes, der dem betreuten Wohnen zugewiesen ist, Spitzenpegel 

im Nachtzeitraum auf, die das zulässige Höchstmaße des TA Lärm zum Teil überschreiten können. Da 

diese der eigenen Nutzung zugeordnet werden können, sind keine Konflikte im Sinne der TA Lärm [14] zu 

erwarten. 

4.5.4 Auswirkungen der geplanten Wohnnutzungen auf die vorhandenen gewerblichen Nutzun-

gen 

Die Auswertung der Anlage 14 zeigt, dass an einigen Immissionsorten das Autohaus den maßgebenden 

Immissionsanteil liefert. In den allermeisten Fällen liegt dieser Geräuschanteil aber mehr als 10 dB(A) unter 

dem Immissionsrichtwert der TA Lärm und ist somit für den Gesamtbeurteilungspegel nicht relevant.  
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Lediglich am Haus Oberer Hilding 42 nördlich des Autohauses liegt der Geräuschanteil mit knapp 55 dB(A) 

nur etwas mehr als 5 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert von 60 dB(A). Allerdings ist an diesem Gebäude 

der Geräuschbeitrag der geplanten Nutzungen deutlich geringer.  

Insofern sind auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung keine Konflikte im Sinne der TA Lärm [14] zu 

erwarten. 

 

4.6 Baulicher Schallschutz nach DIN 4109-1 zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen 

4.6.1 Festsetzungen zum baulichen Schallschutz nach DIN 4109 zum Schutz vor Verkehrsgeräu-

schen 

Um unzumutbare Belästigungen in Aufenthaltsräumen innerhalb der geplanten Gebäude im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes zu vermeiden, ist ausreichender Schallschutz nachzuweisen. Im Rahmen des 

Schallschutznachweises nach DIN 4109 [7] ist das erforderliche Maß an Luftschalldämmung von Außen-

bauteilen zu ermitteln. Dieses wird abhängig von dem „maßgeblichen Außenlärmpegel“ ermittelt, der je 

nach Geräuschart aus dem Beurteilungspegel bestimmt wird. Wenn die Gesamtbelastung aus Geräusch-

beiträgen mehrerer Quellen resultiert, sind die einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel logarithmisch zu 

addieren. Dies soll nach DIN 4109 [7] auch für verschiedenartige Geräuschquellen erfolgen. 

Gemäß DIN 4109 [7] wird bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch Verkehrsgeräu-

sche zunächst die Differenz zwischen den Beurteilungspegeln im Tages- und Nachtzeitraum betrachtet. 

Beträgt die Differenz mindestens 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Be-

urteilungspegel im Tageszeitraum zuzüglich eines Zuschlags von 3 dB(A). Fällt die Differenz geringer als 

10 dB(A) aus, so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel im Nachtzeit-

raum zuzüglich eines Zuschlags zum Schutz des Nachtschlafs von insgesamt 10 dB(A) + 3 dB(A) = 

13 dB(A). Sofern Gebäude bzw. Räume nicht zum Schlafen genutzt werden können, kann auf die Diffe-

renzbildung verzichten werden. In dem Fall ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel direkt aus dem 

Beurteilungspegel im Tageszeitraum zuzüglich eines Zuschlags von 3 dB(A). 

Zur Bestimmung der Beurteilungspegel verweist die DIN 4109 [7] auf die DIN 18005 [8], die wiederum auf 

das Rechenverfahren RLS-90 verweist, die in der aktuellen Fassung RLS-19 [10] vorliegt. 

Es ist zu beachten, dass die Ermittlung der Außenlärmpegel und folglich der Bau-Schalldämm-Maße für 

das gesamte Plangebiet bei freier Schallausbreitung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfolgt. 

Für die Berechnung des Bau-Schalldämm-Maßes sind Korrekturwerte anzusetzen, die von der Raumart 

abhängig sind. 

Die entsprechenden Regelungen finden sich unter Ziffer 7.1 der DIN 4109 [7]: 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von 

schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach 

Gleichung (6):  

𝑅′w,ges = 𝐿a − 𝐾Raumart (6)  

Dabei ist  

𝐾Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  
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𝐾Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

𝐾Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

𝐿a  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.*  

Mindestens einzuhalten sind:  

𝑅′w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

𝑅′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund 

der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängigkeit vom Ver-

hältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des 

Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 

(33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert 

sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1.  

Gleichung (6) gilt nicht für Fluglärm, soweit er in FluLärmG geregelt ist. In diesem Fall sind die Anfor-

derungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Fluglärm im FluLärmG bzw. in 

FluLärmGDV 2 festgelegt.  

… 

* Anmerkung des Autors: Die Ermittlung des Maßgeblichen Außenlärmpegels findet sich in Ziffer 4.4.5 

der DIN 4109-2:2018-01 

Für Bauschalldämm-Maße von 30 dB sind keine besonderen Festsetzungen erforderlich. Dies entspricht 

bei der Raumart „Aufenthaltsräume in Wohnungen“ einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 60 dB. Mo-

derne Bauweisen, die den Standards des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) [12] entsprechen, erfüllen au-

tomatisch diese Mindestanforderungen an den Schallschutz. 

Die Ergebnisse der Berechnungen in Anlage 8, 9 und 10 zeigen, dass die Lärmbelastung durch Verkehrs-

geräusche im Geltungsbereich unter 50 dB(A) im Tageszeitraum und unter 45 dB(A) im Nachtzeitraum 

liegt. Damit ist ein gesamtes bewertetes Bauschalldämm-Maß R’w,ges von weniger als 30 dB(A) zu erwarten, 

sodass das Mindestmaß von 30 dB(A) maßgebend ist. 

Darüber hinaus zeigt sich im Hinblick auf Schlafräume und ein gesundes Raumklima, dass im Geltungsbe-

reich keine Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) im Nachtzeitraum zu erwarten sind. Sodass die Fens-

ter zum Lüften gekippt werden können.  

Insofern sind Festsetzungen zum baulichen Schallschutz und zu Lüftungseinrichtungen nicht erforderlich. 
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5 Zusammenfassung und gutachterliche Stellungnahme 

Auf einem Grundstück im Ortsteil Götterswickerhamm der Stadt Voerde ist ein neues Wohnbaugebiet ge-

plant. Zu diesem Zweck stellt die Gemeinde Voerde den Bebauungsplan Nr.47 „Götterswickerhamm“ auf. 

Im Rahmen des schalltechnischen Fachbeitrags zum Bebauungsplanverfahren waren die zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen zu ermitteln und zu bewerten. Das Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Untersu-

chungsbereich wurde der verkehrstechnischen Untersuchung [2] entnommen. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Verkehrsgeräusche - Fernwirkung im Straßenverkehr außerhalb des Geltungsbereichs und Beur-

teilungspegel im Geltungsbereich 

• Bereits im Analysefall sind die Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 [8] im Verlauf der Damm-

straße zu beiden Seiten im Tages- und im Nachtzeitraum überschritten. Am Haus Damm-

straße 49a (Immissionsort 7-V) wurden die höchsten Beurteilungspegel mit bis zu 64/56 dB(A) 

tags/nachts errechnet. Damit ist der Orientierungswert von 60/50 dB(A) für MD-Gebiete deutlich 

überschritten.  

• Abseits der Dammstraße liegt die Lärmbelastung im Tages- und im Nachtzeitraum weit unter dem 

Niveau des Orientierungswertes für MD-Gebiete von 60/50 dB(A).  

• Durch die allgemeine Verkehrszunahme im Prognose-Nullfall ist eine Zunahme der Beurteilungs-

pegel im Untersuchungsbereich um bis zu 0,9 dB(A) im Tageszeitraum und 1,3 dB(A) im Nacht-

zeitraum im Verlauf des Unteren Hilding zu erwarten. Die höchsten Beurteilungspegel mit maximal 

64/56 dB(A) werden wiederum an dem Haus Dammstraße 49a (IO 7-V) errechnet, wobei hier prak-

tisch keine Veränderung der Lärmbelastung zu erwarten ist.   

• Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Prognose-Planfall ist eine Zunahme der Beurtei-

lungspegel um bis zu 1,7 dB(A) im Tageszeitraum und bis zu 2,8 dB(A) im Nachtzeitraum zu er-

warten. Die höchsten Beurteilungspegel werden wiederum an dem Haus Dammstraße 49a (IO V-

7) mit 64/56 dB(A) tags/nachts errechnet.  

• Die größte Zunahme der Beurteilungspegel im Tageszeitraum wurde an der Straße Unterer Hil-

ding 30 (IO 1-V) mit 1,7 dB(A) auf 48 dB(A) errechnet. Der Orientierungswert von 60 dB(A) für MD-

Gebiete wird mit 12 dB(A) unterschritten. Die größte Zunahme im Nachtzeitraum ist ebenfalls an 

der Straße Unterer Hilding 30 (IO 1-V) mit 2,8 dB(A) auf 40 dB(A) zu erwarten. Der Orientierungs-

wert wird um 10 dB(A) überschritten. 

• Mit der geplanten Festsetzung eines Dorfgebietes ist nach DIN 18005 ein Orientierungswert der 

Lärmbelastung von 60/50 dB(A) verbunden. Die Lärmbelastung im Geltungsbereich liegt mit ma-

ximal 50/42 dB(A) im Tages- und Nachtzeitraum an den zur Straße Untere Hilding liegenden Fas-

saden um mindestens 8 dB(A) unter den Orientierungswerten der DIN18005.  

Technischer Anlagenlärm 

• Es zeigt sich, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [14] an den untersuchten Immissionsor-

ten in unmittelbarer Umgebung um das Plangebiete und innerhalb des Plangebiets, sowohl im 

Tages- als auch im Nachtzeitraum deutlich eingehalten werden können. 

• Durch Spitzenpegel von Einzelgeräuschen sind außerhalb des Plangebiets keine unzulässigen Im-

missionen zu erwarten. 
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• Im Nahbereich des geplanten Parkplatzes der Pflegeeinrichtungen können Spitzenpegel im Nacht-

zeitraum auftreten, durch Kofferraumschließen oder Türenschlagen, die die zulässigen Obergren-

zen zum Teil deutlich überschreiten. Da diese der eigenen Nutzung zugeordnet werden können, 

sind keine Konflikte im Sinne der TA Lärm [14] zu erwarten. 

• Durch die heranrückende Wohnnutzung sind keine Konflikte im Sinne der TA Lärm für das vorhan-

dene Autohaus zu erwarten. 

Baulicher Schallschutz 

• Es sind keine Festsetzungen zum baulichen Schallschutz notwendig. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Bebauungsplan Nr. 47 „Götterswickerhamm“ 4. Änderung „Hofverla-

gerung in Voerde aus schalltechnischer Sicht realisierbar ist. 

 

Dr.-Ing. Roland Weinert  Brilon Bondzio Weiser 

Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen 

Bochum, November 2023 
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Anlagenverzeichnis 

 
 

Emissionsberechnung - Verkehrsgeräusche 

Anlage   1: Straße, Analysefall 

Anlage   2 Straße, Prognose-Nullfall 

Anlage   3: Straße, Prognose-Planfall 

 Immissionsergebnisse - Verkehrsgeräusche 

Anlage   4: Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Nullfall zum Analysefall, 

Bewertung gemäß DIN 18005 

Anlage   5: Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall zum Prognose-

Nullfall, Bewertung gemäß DIN 18005 

Anlage   6: Lageplan zu Anlage 4, Beurteilungspegel im Analysefall, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage   7: Lageplan zu Anlage 4, Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage   8: Lageplan zu Anlage 5, Beurteilungspegel im Prognose-Planfall, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage   9: Lageplan, Beurteilungspegel im Prognose-Planfall, Verkehrslärm: Straße, Isophone 4 m über 

Grund im Tageszeitraum, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage 10: Lageplan, Beurteilungspegel im Prognose-Planfall, Verkehrslärm: Straße, Isophone 4 m über 

Grund im Nachtzeitraum, Bewertung nach DIN 18005 

 Emissionsberechnung – technische Anlagen 

Anlage 11: Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) 

Anlage 12: Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

 Immissionsergebnisse – Betriebsgeräusche technische Anlagen 

Anlage 13: Beurteilungspegel durch technische Anlagen am Werktag, Bewertung gemäß TA Lärm 

Anlage 14: Teilbeurteilungspegel am Werktag, ausgewählte Immissionsorte 

Anlage 15: Mittlere Ausbreitung am Werktag, ausgewählte Immissionsorte 

Anlage 16: Lageplan zu Anlage 13, Beurteilungspegel am Werktag, Prognose-Planfall, Bewertung nach 

TA Lärm 
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ Abstand reflektion Min / Max Lw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
Monsterstege  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 104 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,7
16,3

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - 0,8 59,6 49,7

Dammstraße  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 2208 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

122,0
2,0
1,0
3,0

19,0
-
-

1,0

95,3
1,6
0,8
2,3

95,2
-
-

4,8

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -1,0 73,1 65,5

Dammstraße  / 2 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+257 2208 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

121,0
2,0
1,0
4,0

19,0
-
-

1,0

94,5
1,6
0,8
3,1

95,2
-
-

4,8

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,3 - 2,2 73,4 65,5 - 65,6

Untere Hilding  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 208 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

11,0
1,0

-
-

2,0
-
-
-

91,7
8,3

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -7,5 - -1,3 61,7 - 62,5 52,7 - 53,4

Untere Hilding  / 2 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+146 208 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

11,0
1,0

-
-

2,0
-
-
-

91,7
8,3

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -2,1 - -0,4 61,7 52,7

Untere Hilding  / 3 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+357 104 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,3
16,7

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -0,3 59,7 49,7

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Dokumentation Straße, Analyse

15.11.2023

Anlage 1
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ Abstand reflektion Min / Max Lw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+551 104 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,3
16,7

-
-

100,0
-
-
-

50
50
50
50

50
50
50
50

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -0,4 62,7 53,4

Straße zum Hof  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 104 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,3
16,7

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - 0,6 59,7 49,7

Zufahrt zur Promenade  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 600 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

31,0
1,0

-
2,0

7,0
-
-
-

91,1
3,0

-
5,9

100,0
-
-
-

50
50
50
50

50
50
50
50

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -7,7 - -1,6 70,2 - 71,7 61,9 - 62,5

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Dokumentation Straße, Analyse

15.11.2023

Anlage 1
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ Abstand reflektion Min / Max Lw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
Monsterstege  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 104 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,7
16,3

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - 0,8 59,6 49,7

Dammstraße  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 2208 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

122,0
2,0
1,0
3,0

19,0
-
-

1,0

95,3
1,6
0,8
2,3

95,2
-
-

4,8

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -1,0 73,1 65,5

Dammstraße  / 2 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+257 2296 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

126,0
2,0
1,0
4,0

20,0
-
-

1,0

94,7
1,5
0,8
3,0

95,2
-
-

4,8

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,3 - 2,2 73,5 65,8

Untere Hilding  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 296 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

16,0
1,0

-
-

3,0
-
-
-

94,1
5,9

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -7,5 - -1,3 62,9 - 63,7 54,5 - 55,1

Untere Hilding  / 2 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+146 208 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

11,0
1,0

-
-

2,0
-
-
-

91,7
8,3

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -2,1 - -0,4 61,7 52,7

Untere Hilding  / 3 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+357 104 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,3
16,7

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -0,3 59,7 49,7

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Dokumentation Straße, Prognose-Nullfall

15.11.2023

Anlage 2
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ Abstand reflektion Min / Max Lw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+551 104 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,3
16,7

-
-

100,0
-
-
-

50
50
50
50

50
50
50
50

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -0,4 62,7 53,4

Straße zum Hof  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 104 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,3
16,7

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - 0,6 59,7 49,7

Zufahrt zur Promenade  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 600 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

31,0
1,0

-
2,0

7,0
-
-
-

91,1
3,0

-
5,9

100,0
-
-
-

50
50
50
50

50
50
50
50

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -7,7 - -1,6 70,2 - 71,7 61,9 - 62,5

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Dokumentation Straße, Prognose-Nullfall

15.11.2023

Anlage 2
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ Abstand reflektion Min / Max Lw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
Monsterstege  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 104 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,7
16,3

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - 0,8 59,6 49,7

Dammstraße  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 2208 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

122,0
2,0
1,0
3,0

19,0
-
-

1,0

95,3
1,6
0,8
2,3

95,2
-
-

4,8

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -1,0 73,1 65,5

Dammstraße  / 2 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+257 2296 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

126,0
2,0
1,0
4,0

20,0
-
-

1,0

94,7
1,5
0,8
3,0

95,2
-
-

4,8

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - -0,3 - 2,2 73,5 65,8

Untere Hilding  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 296 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

16,0
1,0

-
-

3,0
-
-
-

94,1
5,9

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -7,5 - -1,3 62,9 - 63,7 54,5 - 55,1

Untere Hilding  / 2 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+146 296 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

16,0
1,0

-
-

3,0
-
-
-

94,1
5,9

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -2,1 - -0,4 62,9 54,5

Untere Hilding  / 3 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+357 192 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

10,0
1,0

-
-

2,0
-
-
-

90,9
9,1

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -0,3 61,5 52,7

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Dokumentation Straße, Prognose-Planfall

15.11.2023

Anlage 3
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ Abstand reflektion Min / Max Lw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
0+551 192 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

10,0
1,0

-
-

2,0
-
-
-

90,9
9,1

-
-

100,0
-
-
-

50
50
50
50

50
50
50
50

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -0,4 64,8 56,5

Straße zur Tagespflege  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 104 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

5,0
1,0

-
-

1,0
-
-
-

83,3
16,7

-
-

100,0
-
-
-

30
30
30
30

30
30
30
30

Nicht geriffelter Gussasphalt - - 0,8 59,7 49,7

Zufahrt zur Promenade  / 1 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 600 Pkw

Lkw1
Lkw2
Krad

31,0
1,0

-
2,0

7,0
-
-
-

91,1
3,0

-
5,9

100,0
-
-
-

50
50
50
50

50
50
50
50

Nicht geriffelter Gussasphalt - - -7,7 - -1,6 70,2 - 71,7 61,9 - 62,5

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Dokumentation Straße, Prognose-Planfall

15.11.2023

Anlage 3
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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IO Punktname HFront SW Nutz OW Analyse Nullfall Differenz
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1-V Unterer Hilding 30 NW EG MD 60 50 47 37 47 37 0,0 0,0
1-V NW 1.OG MD 60 50 47 37 47 37 0,0 0,0
2-V Unterer Hilding19 SO EG MD 60 50 48 39 48 39 0,0 0,0
3-V Mosterstege 1 SW EG MD 60 50 49 40 49 40 0,0 0,0
3-V SW 1.OG MD 60 50 49 39 49 39 0,0 0,0
4-V Mosterstege6 NO EG MD 60 50 52 42 52 42 0,0 0,0
4-V NO 1.OG MD 60 50 50 40 50 40 0,0 0,0
5-V Unterer Hilding 7 SO EG MD 60 50 49 41 50 42 0,8 1,2
5-V SO 1.OG MD 60 50 50 41 51 42 0,8 1,1
6-V Unterer Hilding 6 NW EG MD 60 50 49 40 50 41 0,9 1,3
6-V NW 1.OG MD 60 50 50 41 50 42 0,8 1,2
7-V Dammstraße 49a SW EG MD 60 50 64 56 64 56 0,0 0,0
7-V SW 1.OG MD 60 50 63 55 63 55 0,0 0,0
8-V Dammstraße 58 N EG MD 60 50 62 54 62 54 0,1 0,0
8-V N 1.OG MD 60 50 61 53 61 53 0,0 0,0

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Nullfall zum Analysefall,

Bewertung gemäß DIN 18005

15.11.2023

Anlage 4
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 IO Objektnummer

2 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes

3 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SW Stockwerk

5 Nutz Gebietsnutzung

6-7 OW Orientierungswert DIN 18005 tags/nachts

8-9 Analyse Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts

10-11 Nullfall Beurteilungspegel Planfall tags/nachts

12-13 Differenz Differenz tags/nachts

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Nullfall zum Analysefall,

Bewertung gemäß DIN 18005

15.11.2023

Anlage 4
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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IO Punktname HFront SW Nutz OW Nullfall Planfall Differenz
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1-V Unterer Hilding 30 NW EG MD 60 50 47 37 48 40 1,7 2,8
1-V NW 1.OG MD 60 50 47 37 48 40 1,7 2,7
2-V Unterer Hilding19 SO EG MD 60 50 48 39 49 41 1,1 1,6
3-V Mosterstege 1 SW EG MD 60 50 49 40 49 40 0,0 0,0
3-V SW 1.OG MD 60 50 49 39 49 39 0,0 0,1
4-V Mosterstege6 NO EG MD 60 50 52 42 52 42 0,1 0,0
4-V NO 1.OG MD 60 50 50 40 50 40 0,0 0,0
5-V Unterer Hilding 7 SO EG MD 60 50 50 42 50 42 0,0 0,1
5-V SO 1.OG MD 60 50 51 42 51 42 0,0 0,1
6-V Unterer Hilding 6 NW EG MD 60 50 50 41 50 42 0,1 0,1
6-V NW 1.OG MD 60 50 50 42 50 42 0,1 0,1
7-V Dammstraße 49a SW EG MD 60 50 64 56 64 56 0,0 0,0
7-V SW 1.OG MD 60 50 63 55 63 55 0,0 0,0
8-V Dammstraße 58 N EG MD 60 50 62 54 62 54 0,0 0,0
8-V N 1.OG MD 60 50 61 53 61 53 0,0 0,0
9-V Seniorenwohnen SO EG MD 60 50 0 0 50 42 49,8 41,4
9-V SO 1.OG MD 60 50 0 0 50 42 49,5 41,1

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall zum Prognose-Nullfall,

Bewertung gemäß DIN 18005

15.11.2023

Anlage 5
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 IO Objektnummer

2 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes

3 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SW Stockwerk

5 Nutz Gebietsnutzung

6-7 OW Orientierungswert DIN 18005 tags/nachts

8-9 Nullfall Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts

10-11 Planfall Beurteilungspegel Planfall tags/nachts

12-13 Differenz Differenz tags/nachts

Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall zum Prognose-Nullfall,

Bewertung gemäß DIN 18005

15.11.2023

Anlage 5
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLANnoise 9.0
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Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Autohaus Fläche 4036,85 99,50 96,05 60,0 62,86 72,96 80,46 85,86 89,06 90,26 90,06 87,96

Ladevorgang Punkt 90,00 90,0 70,34 80,09 84,44 84,52 82,56 81,43 75,14 66,97

Lkw (rückwärts) Linie 12,53 108,00 68,00 57,0 48,33 51,34 57,37 60,37 64,34 61,34 55,36 47,34

Lkw Abfahrt Linie 58,66 108,00 63,00 45,3 43,33 46,34 52,37 55,37 59,34 56,34 50,36 42,34

Lkw Anfahrt Linie 60,48 108,00 63,00 45,2 43,33 46,34 52,37 55,37 59,34 56,34 50,36 42,34
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes
Wohnen) Parkplatz 803,52 99,50 84,95 55,9 69,19 76,19 75,22 77,22 79,19 77,19 75,22 69,20
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Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
*LwMax dB -
Lw dB(A) Anlagenleistung
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Autohaus 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

Ladevorgang 90,0

Lkw (rückwärts) 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0

Lkw Abfahrt 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

Lkw Anfahrt 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 72,3 72,3
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Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Beurteilungspegel  -  TA-Lärm

Obj.-Nr. Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)

1-G Oberer Hilding 42 MD EG S 60 45 54,5 16,1 --- --- 90 65 73,6 42,9 --- ---
1-G Oberer Hilding 42 MD 1.OG S 60 45 54,1 15,9 --- --- 90 65 70,9 42,8 --- ---

2-G Oberer Hilding 41 MD EG O 60 45 50,4 9,2 --- --- 90 65 62,7 36,6 --- ---

3-G Unterer Hilding 39 MD EG W 60 45 39,7 15,7 --- --- 90 65 51,1 42,5 --- ---

4-G Oberer Hilding 34a MD EG S 60 45 28,6 22,5 --- --- 90 65 54,2 51,5 --- ---
4-G Oberer Hilding 34a MD 1.OG S 60 45 29,2 22,6 --- --- 90 65 54,7 51,6 --- ---
5-G Oberer Hilding 34a MD EG N 60 45 50,9 5,6 --- --- 90 65 68,2 33,0 --- ---

5-G Oberer Hilding 34a MD 1.OG N 60 45 50,6 9,2 --- --- 90 65 67,7 36,0 --- ---

6-G Tagespflege MD EG NO 60 45 39,0 28,7 --- --- 90 65 63,9 63,9 --- ---
6-G Tagespflege MD 1.OG NO 60 45 39,2 28,6 --- --- 90 65 63,6 63,6 --- ---

7-G Tagespflege MD EG SO 60 45 52,4 38,8 --- --- 90 65 77,9 77,0 --- 12,0
7-G Tagespflege MD 1.OG SO 60 45 50,5 37,7 --- --- 90 65 76,6 73,2 --- 8,2

8-G Unterer Hilding 30 MD EG NW 60 45 37,7 27,4 --- --- 90 65 59,9 54,9 --- ---
8-G Unterer Hilding 30 MD 1.OG NW 60 45 37,7 27,3 --- --- 90 65 60,0 54,8 --- ---

9-G betreutes Wohnen MD EG NO 60 45 45,9 41,2 --- --- 90 65 78,5 78,5 --- 13,5
9-G betreutes Wohnen MD 1.OG NO 60 45 45,2 40,2 --- --- 90 65 73,9 73,9 --- 8,9

10-G Plangebäude MD EG NO 60 45 34,7 25,5 --- --- 90 65 62,1 54,8 --- ---

10-G Plangebäude MD 1.OG NO 60 45 34,9 25,5 --- --- 90 65 62,1 54,9 --- ---

11.2-G Oberer Hilding 24a MD 2.OG NO 60 45 29,3 15,3 --- --- 90 65 49,4 45,0 --- ---
11.1-G Oberer Hilding 24a MD EG NO 60 45 24,0 14,4 --- --- 90 65 48,0 44,9 --- ---

11.1-G Oberer Hilding 24a MD 1.OG NO 60 45 27,2 15,2 --- --- 90 65 49,2 45,4 --- ---
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Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Beurteilungspegel  -  TA-Lärm

Legende

Obj.-Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Quelle Quelltyp LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

1-G   Oberer Hilding 42   EG   S   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 54,5 dB(A)   LrN 16,1 dB(A)   LT,max 73,6 dB(A)   LN,max 42,9 dB(A)   
Autohaus Fläche 54,5 73,6
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 19,1 16,1 42,9 42,9
Ladevorgang Punkt 17,8
Lkw (rückwärts) Linie 8,4 48,4
Lkw Anfahrt Linie 3,6 48,6
Lkw Abfahrt Linie 3,6 48,6
2-G   Oberer Hilding 41   EG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 50,4 dB(A)   LrN 9,2 dB(A)   LT,max 62,7 dB(A)   LN,max 36,6 dB(A)   
Autohaus Fläche 50,4 62,7
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 12,2 9,2 36,6 36,6
Ladevorgang Punkt 3,9
Lkw (rückwärts) Linie -5,6 34,4
Lkw Abfahrt Linie -6,1 38,9
Lkw Anfahrt Linie -6,2 38,8
3-G   Unterer Hilding 39   EG   W   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 39,7 dB(A)   LrN 15,7 dB(A)   LT,max 51,1 dB(A)   LN,max 42,5 dB(A)   
Autohaus Fläche 39,6 51,1
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 18,7 15,7 42,5 42,5
Ladevorgang Punkt 18,1
Lkw (rückwärts) Linie 9,7 49,7
Lkw Anfahrt Linie 3,5 48,5
Lkw Abfahrt Linie 3,4 48,4
4-G   Oberer Hilding 34a   1.OG   S   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 29,2 dB(A)   LrN 22,6 dB(A)   LT,max 54,7 dB(A)   LN,max 51,6 dB(A)   
Autohaus Fläche 26,1 37,4
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 25,6 22,6 51,6 51,6
Ladevorgang Punkt 15,0
Lkw (rückwärts) Linie 10,0 50,0
Lkw Anfahrt Linie 9,7 54,7
Lkw Abfahrt Linie 9,5 54,5
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Quelle Quelltyp LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

5-G   Oberer Hilding 34a   EG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 50,9 dB(A)   LrN 5,6 dB(A)   LT,max 68,2 dB(A)   LN,max 33,0 dB(A)   
Autohaus Fläche 50,9 68,2
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 8,6 5,6 33,0 33,0
Ladevorgang Punkt 6,7
Lkw (rückwärts) Linie -4,3 35,7
Lkw Anfahrt Linie -9,5 35,5
Lkw Abfahrt Linie -9,7 35,3
6-G   Tagespflege   1.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 28,6 dB(A)   LT,max 63,6 dB(A)   LN,max 63,6 dB(A)   
Autohaus Fläche 38,1 50,7
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 31,6 28,6 63,6 63,6
Ladevorgang Punkt 26,2
Lkw (rückwärts) Linie 13,5 53,5
Lkw Anfahrt Linie 8,6 53,6
Lkw Abfahrt Linie 8,1 53,1
7-G   Tagespflege   EG   SO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 52,4 dB(A)   LrN 38,8 dB(A)   LT,max 77,9 dB(A)   LN,max 77,0 dB(A)   
Ladevorgang Punkt 51,9
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 41,8 38,8 77,0 77,0
Lkw (rückwärts) Linie 37,9 77,9
Lkw Anfahrt Linie 26,4 71,4
Autohaus Fläche 26,3 36,2
Lkw Abfahrt Linie 23,3 68,3
8-G   Unterer Hilding 30   1.OG   NW   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 37,7 dB(A)   LrN 27,3 dB(A)   LT,max 60,0 dB(A)   LN,max 54,8 dB(A)   
Autohaus Fläche 36,4 45,0
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 30,3 27,3 54,8 54,8
Ladevorgang Punkt 26,2
Lkw (rückwärts) Linie 17,3 57,3
Lkw Abfahrt Linie 15,0 60,0
Lkw Anfahrt Linie 14,9 59,9
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Quelle Quelltyp LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

9-G   betreutes Wohnen   EG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 45,9 dB(A)   LrN 41,2 dB(A)   LT,max 78,5 dB(A)   LN,max 78,5 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 44,2 41,2 78,5 78,5
Ladevorgang Punkt 37,3
Autohaus Fläche 36,8 45,7
Lkw Abfahrt Linie 28,6 73,6
Lkw Anfahrt Linie 28,5 73,5
Lkw (rückwärts) Linie 28,4 68,4
10-G   Plangebäude   1.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 34,9 dB(A)   LrN 25,5 dB(A)   LT,max 62,1 dB(A)   LN,max 54,9 dB(A)   
Autohaus Fläche 30,7 40,4
Ladevorgang Punkt 30,1
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 28,5 25,5 54,9 54,9
Lkw (rückwärts) Linie 22,1 62,1
Lkw Abfahrt Linie 13,3 58,3
Lkw Anfahrt Linie 13,2 58,2
11.2-G   Oberer Hilding 24a   2.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 29,3 dB(A)   LrN 15,3 dB(A)   LT,max 49,4 dB(A)   LN,max 45,0 dB(A)   
Autohaus Fläche 28,5 39,4
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 18,3 15,3 45,0 45,0
Ladevorgang Punkt 17,6
Lkw (rückwärts) Linie 9,4 49,4
Lkw Abfahrt Linie 3,5 48,5
Lkw Anfahrt Linie 2,4 47,4
11.1-G   Oberer Hilding 24a   1.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 27,2 dB(A)   LrN 15,2 dB(A)   LT,max 49,2 dB(A)   LN,max 45,4 dB(A)   
Autohaus Fläche 26,0 39,3
Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen) Parkplatz 18,3 15,2 45,4 45,4
Ladevorgang Punkt 17,1
Lkw (rückwärts) Linie 9,2 49,2
Lkw Abfahrt Linie 3,4 48,4
Lkw Anfahrt Linie 2,2 47,2
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Legende

Quelle Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
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Quelle Zeitber. Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agnd
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB(A)

Cmet Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Lr
dB(A)

1-G   Oberer Hilding 42   EG   S   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 54,5 dB(A)   LrN 16,1 dB(A)   LT,max 73,6 dB(A)   LN,max 42,9 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 177,10 -56,0 -2,5 0,0 -1,6 0,8 0,0 25,6 0,0 -6,5 0,0 19,1

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 29,61 -40,4 -0,6 -0,1 -0,7 0,3 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 54,5
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 162,24 -55,2 -4,2 0,0 -1,0 0,2 0,0 29,8 0,0 -12,0 0,0 17,8
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 165,61 -55,4 -2,9 0,0 -1,4 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 180,92 -56,1 -2,9 0,0 -1,5 1,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 179,82 -56,1 -2,9 0,0 -1,5 1,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6
2-G   Oberer Hilding 41   EG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 50,4 dB(A)   LrN 9,2 dB(A)   LT,max 62,7 dB(A)   LN,max 36,6 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 156,29 -54,9 -2,4 -9,1 -0,2 0,4 0,0 18,8 0,0 -6,5 0,0 12,2

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 43,89 -43,8 -1,0 0,0 -1,2 0,4 0,0 50,4 0,0 0,0 0,0 50,4
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 135,44 -53,6 -4,2 -16,0 -0,2 0,1 0,0 16,0 0,0 -12,0 0,0 3,9
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 139,61 -53,9 -3,2 -17,8 -0,4 1,6 0,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 -5,6
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 160,43 -55,1 -3,2 -11,3 -0,4 0,9 0,0 -6,1 0,0 0,0 0,0 -6,1
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 158,78 -55,0 -3,2 -11,3 -0,4 0,7 0,0 -6,2 0,0 0,0 0,0 -6,2
3-G   Unterer Hilding 39   EG   W   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 39,7 dB(A)   LrN 15,7 dB(A)   LT,max 51,1 dB(A)   LN,max 42,5 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 138,27 -53,8 -2,3 -5,0 -1,0 2,4 0,0 25,2 0,0 -6,5 0,0 18,7

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 87,28 -49,8 -1,1 -5,2 -2,1 1,9 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0 39,6
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 138,54 -53,8 -4,1 -3,0 -0,7 1,8 0,0 30,1 0,0 -12,0 0,0 18,1
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 139,07 -53,9 -2,9 -2,9 -0,9 2,2 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 141,10 -54,0 -2,9 -4,8 -0,9 3,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 140,77 -54,0 -2,9 -4,7 -0,9 3,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
4-G   Oberer Hilding 34a   1.OG   S   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 29,2 dB(A)   LrN 22,6 dB(A)   LT,max 54,7 dB(A)   LN,max 51,6 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 95,56 -50,6 -2,4 -0,6 -1,0 1,7 0,0 32,1 0,0 -6,5 0,0 25,6

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 55,35 -45,9 -0,9 -22,5 -0,8 0,2 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 74,53 -48,4 -3,7 -11,2 -0,1 0,5 0,0 27,0 0,0 -12,0 0,0 15,0
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 77,90 -48,8 -2,6 -13,1 -0,3 6,7 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 99,45 -50,9 -2,7 -0,9 -0,9 2,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 97,53 -50,8 -2,7 -0,9 -0,9 2,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7
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Quelle Zeitber. Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agnd
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB(A)

Cmet Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Lr
dB(A)

5-G   Oberer Hilding 34a   EG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 50,9 dB(A)   LrN 5,6 dB(A)   LT,max 68,2 dB(A)   LN,max 33,0 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 98,63 -50,9 -2,3 -16,9 -0,2 0,4 0,0 15,1 0,0 -6,5 0,0 8,6

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 38,84 -42,8 -0,8 -1,7 -1,0 1,1 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0 50,9
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 79,17 -49,0 -3,8 -18,7 -0,2 0,5 0,0 18,8 0,0 -12,0 0,0 6,7
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 83,17 -49,4 -2,7 -20,3 -0,3 0,4 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 -4,3
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 102,91 -51,2 -2,8 -19,2 -0,3 0,8 0,0 -9,7 0,0 0,0 0,0 -9,7
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 101,09 -51,1 -2,8 -19,2 -0,3 0,9 0,0 -9,5 0,0 0,0 0,0 -9,5
6-G   Tagespflege   1.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 28,6 dB(A)   LT,max 63,6 dB(A)   LN,max 63,6 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 34,18 -41,7 -1,4 -3,4 -0,3 0,0 0,0 38,2 0,0 -6,5 0,0 31,6

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 100,56 -51,0 -1,1 -4,0 -2,3 0,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 38,1
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 18,03 -36,1 -1,7 -14,0 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 -12,0 0,0 26,2
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 21,72 -37,7 -1,3 -15,4 -0,1 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 39,43 -42,9 -1,8 -10,0 -0,2 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 35,98 -42,1 -1,6 -10,4 -0,2 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6
7-G   Tagespflege   EG   SO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 52,4 dB(A)   LrN 38,8 dB(A)   LT,max 77,9 dB(A)   LN,max 77,0 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 17,35 -35,8 -0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 48,3 0,0 -6,5 0,0 41,8

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 112,74 -52,0 -1,2 -20,6 -1,6 5,6 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 26,3
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 5,29 -25,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 -12,0 0,0 51,9
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 8,34 -29,4 -0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 37,9 0,0 0,0 0,0 37,9
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 23,34 -38,4 -1,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 23,3
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 17,16 -35,7 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 26,4
8-G   Unterer Hilding 30   1.OG   NW   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 37,7 dB(A)   LrN 27,3 dB(A)   LT,max 60,0 dB(A)   LN,max 54,8 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 57,80 -46,2 -2,0 0,0 -0,6 0,8 0,0 36,8 0,0 -6,5 0,0 30,3

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 154,21 -54,8 -1,2 -0,8 -3,3 0,4 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 36,4
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 84,45 -49,5 -3,8 0,0 -0,5 2,1 0,0 38,3 0,0 -12,0 0,0 26,2
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 81,38 -49,2 -2,6 0,0 -0,7 1,8 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 57,59 -46,2 -2,3 0,0 -0,5 0,9 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 58,01 -46,3 -2,3 0,0 -0,5 0,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9
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Quelle Zeitber. Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agnd
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB(A)

Cmet Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Lr
dB(A)

9-G   betreutes Wohnen   EG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 45,9 dB(A)   LrN 41,2 dB(A)   LT,max 78,5 dB(A)   LN,max 78,5 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 13,33 -33,5 -0,7 0,0 -0,1 0,1 0,0 50,8 0,0 -6,5 0,0 44,2

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 138,33 -53,8 -1,2 -1,4 -3,1 0,3 0,0 36,8 0,0 0,0 0,0 36,8
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 26,42 -39,4 -2,4 0,0 -0,2 1,4 0,0 49,4 0,0 -12,0 0,0 37,3
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 21,99 -37,8 -1,4 -0,9 -0,2 0,7 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 28,4
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 13,31 -33,5 -0,9 -0,1 -0,1 0,1 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 13,60 -33,7 -0,9 0,0 -0,1 0,1 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5
10-G   Plangebäude   1.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 34,9 dB(A)   LrN 25,5 dB(A)   LT,max 62,1 dB(A)   LN,max 54,9 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 62,12 -46,9 -2,1 -1,7 -0,6 1,4 0,0 35,1 0,0 -6,5 0,0 28,5

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 148,52 -54,4 -1,2 -16,1 -1,1 7,4 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 30,7
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 47,38 -44,5 -3,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 42,2 0,0 -12,0 0,0 30,1
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 47,13 -44,5 -2,1 0,0 -0,4 1,1 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 61,34 -46,7 -2,3 -2,1 -0,4 1,9 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 61,43 -46,8 -2,3 -2,0 -0,5 1,7 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2
11.2-G   Oberer Hilding 24a   2.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 29,3 dB(A)   LrN 15,3 dB(A)   LT,max 49,4 dB(A)   LN,max 45,0 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 121,19 -52,7 -2,4 -4,3 -0,9 0,2 0,0 24,8 0,0 -6,5 0,0 18,3

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 178,13 -56,0 -1,2 -11,1 -1,8 2,6 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 102,80 -51,2 -3,7 -5,3 -0,2 0,0 0,0 29,6 0,0 -12,0 0,0 17,6
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 103,79 -51,3 -2,7 -3,9 -0,7 0,1 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 121,22 -52,7 -2,8 -3,4 -0,9 0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 120,77 -52,6 -2,8 -4,6 -0,8 0,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4
11.1-G   Oberer Hilding 24a   1.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 27,2 dB(A)   LrN 15,2 dB(A)   LT,max 49,2 dB(A)   LN,max 45,4 dB(A)   
Parkplatz (Pflegedienst,
betreutes Wohnen) LrT Parkplatz 85,0 55,9 803,5 0 0 0,0 120,44 -52,6 -2,5 -5,2 -0,9 1,0 0,0 24,8 0,0 -6,5 0,0 18,3

Autohaus LrT Fläche 96,0 60,0 4036,9 0 0 0,0 177,30 -56,0 -1,2 -15,1 -1,3 3,5 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Ladevorgang LrT Punkt 90,0 90,0 0 0 0,0 101,98 -51,2 -4,0 -6,5 -0,2 1,0 0,0 29,1 0,0 -12,0 0,0 17,1
Lkw (rückwärts) LrT Linie 68,0 57,0 12,5 0 0 0,0 102,99 -51,2 -2,8 -4,8 -0,7 0,7 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2
Lkw Abfahrt LrT Linie 63,0 45,3 58,7 0 0 0,0 120,52 -52,6 -2,8 -4,1 -0,9 0,8 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
Lkw Anfahrt LrT Linie 63,0 45,2 60,5 0 0 0,0 120,02 -52,6 -2,8 -5,4 -0,8 0,8 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2
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Schalltechnische Untersuchung Unterer Hilding, Voerde
Mittlere Ausbreitung  -  TA-Lärm, ausgewählte Immissionsorte

Legende

Quelle Quellname
Zeitber. Zeitbereich
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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34a
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1

32
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27
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18
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34a
34

11

30

34a

42

27a

18

3434

36

39

42

22

27a

22

37

30

32

24a

24

34

34
34

41

22

41

30

41
42

36

41

29 32

32

24a

22

34

24a

30

39a

9-G
EG

MD 60

45,9

45

41,2

90

78,5

65

78,5
1.OG 45,2 40,2 73,9 73,9

5-G

EG

MD 60

50,9

45

5,6

90

68,2

65

33,0
1.OG 50,6 9,2 67,7 36,0

2-G
EG
MD 60

50,4
45
9,2

90
62,7

65
36,6

1-G
EG

MD 60

54,5

45

16,1

90

73,6

65

42,9
1.OG 54,1 15,9 70,9 42,8

10-G
EG

MD 60

34,7

45

25,5

90

62,1

65

54,8
1.OG 34,9 25,5 62,1 54,9

6-G

EG

MD 60

39,0

45

28,7

90

63,9

65

63,9
1.OG 39,2 28,6 63,6 63,6

7-GEG

MD 60

52,4

45

38,8

90

77,9

65

77,0
1.OG 50,5 37,7 76,6 73,2

3-G EG
MD 60

39,7
45

15,7
90

51,1
65

42,5

8-G

EG

MD 60

37,7

45

27,4

90

59,9

65

54,9
1.OG 37,7 27,3 60,0 54,8

11.1-GEG

MD 60

24,0

45

14,4

90

48,0

65

44,9
1.OG 27,2 15,2 49,2 45,4

11.2-G

2.OG
MD 60

29,3
45

15,3
90

49,4
65

45,0

4-G

EG

MD 60

28,6

45

22,5

90

54,2

65

51,5
1.OG 29,2 22,6 54,7 51,6

Ladevorgang

Parkplatz (Pflegedienst, betreutes Wohnen)

Autohaus

Lkw Anfahrt

Lkw (rückwärts)

Lkw Abfahrt Jan-Wilhelm Rockhoff
Unterer Hilding 23, 46562 Voerde
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Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

1 Immissionsort

2 Punkt mit Grenzwertüberschreitung

EG

WA 59

57,3

49

49,8
1.OG 58,3 50,8
2.OG 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

Parkplatz

Schallquelle
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